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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Thomas Mütze, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Verena Osgyan, Katharina Schulze, Markus 
Ganserer, Dr. Christian Magerl, Gisela Sengl, Clau-
dia Stamm, Rosi Steinberger, Martin Stümpfig und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Glücksspielmarkt neu regulieren – Spielerschutz 
gewährleisten – praxistaugliches Vergabeverfah-
ren für Sportwettenkonzessionen einführen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, zur Vermei-
dung eines Vertragsverletzungsverfahrens durch die 
EU-Kommission im Zusammenhang mit dem Glücks-
spielstaatsvertrag mit den Bundesländern eine Re-
form des Glücksspielstaatsvertrags auszuhandeln.  

Dabei sollen folgende Ziele erreicht werden: 

─ Schaffung einer Rechtsgrundlage für ein kohären-
tes System staatlicher und privater Spielangebote; 

─ Entwicklung eines praxistauglichen Verfahrens zur 
Vergabe von Konzessionen zur Durchführung von 
Sportwetten; 

─ Förderung des Spieler- und Jugendschutzes; 

─ Bekämpfung der Spielsucht. 

Dem Landtag ist vor dem 7. September 2015 ein Pro-
gramm vorzulegen, das deutlich macht, welche Posi-
tion Bayern zu diesen Punkten hat und welche Schrit-
te die Staatsregierung plant, um die genannten Ziele 
zu erreichen. 

 

 

Begründung: 

Die Europäische Kommission hat am 29. Juni 2015 
ein Pilot-Verfahren zur deutschen Glücksspielgesetz-
gebung eröffnet. Hintergrund ist neben dem nicht 
durchsetzbaren Verbot von Online-Casino- und Po-
kerspielen und dem immer weiter wachsenden 
Schwarzmarkt in diesem Bereich das gescheiterte 
Konzessionsvergabeverfahren für Sportwetten. Die 
EU-Kommission stellt in ihrem Schreiben zum Pilot-
Verfahren fest, dass die Lenkung des Glücksspiels in 
geordnete Bahnen als gescheitert betrachtet werden 

müsse. Denn insgesamt ist die deutsche Glückspiel-
regulierung wenig kohärent: Lotto und Spielbanken 
unterliegen staatlichen Monopolen, Sportwetten sollen 
im Rahmen einer auf 20 Anbieter begrenzten Markt-
öffnung konzessioniert privat betrieben werden dür-
fen, Online-Casino und -Pokerspiele sind verboten 
und Automatenspiele mit hohem Suchtpotential dürfen 
mit einfacher Genehmigung flächendeckend in 
Deutschland angeboten werden. Mit dem Kriterium 
Bekämpfung der Spielsucht haben diese Abstufungen 
nichts zu tun. 

Auch die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs fordert von Deutschland, den Glücksspiel-
markt im Einklang mit den Europäischen Verträgen zu 
regulieren. Zwar nennt der dazu geschlossene 
Glücksspielstaatsvertrag als wesentliche Ziele, „das 
Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu 
verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksa-
me Suchtbekämpfung zu schaffen, durch ein begrenz-
tes, eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten 
Glücksspiel darstellendes Glücksspielangebot den 
natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete 
und überwachte Bahnen zu lenken sowie der Entwick-
lung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen 
in Schwarzmärkten entgegenzuwirken.“ Diese Ziele 
sind seit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrags 
aber insbesondere im Bereich der Sportwetten nicht 
erreicht worden, da das gewählte Konzessionsmodell 
sich als nicht umsetzbar erwiesen hat. Die Lizenz-
vergabe an private Sportwettanbieter nach den Regu-
larien des Glückspielstaatsvertrags zieht sich schon 
mehr als drei Jahre hin und ist so gut wie gescheitert. 
Tatsächlich entfallen 90 Prozent des deutschen Mark-
tes für Sportwetten auf den nicht-regulierten Bereich 
der Online-Sportwetten. Reguliert ist heute nur das 
Angebot der staatlichen Anbieter, das als europa-
rechtswidrig eingestufte Monopol besteht fort. Der 
Sportbeirat des für die Lizenzerteilung zuständigen 
Glücksspielkollegiums hat seine Arbeit aus Protest im 
Frühjahr 2015 eingestellt.  Der aktuelle Glücksspiel-
staatsvertrag bringt offenkundig keine Rechtssicher-
heit, weder für Spielwillige noch für seriöse Anbieter. 
Die derzeitige quantitative Deckelung bei der Konzes-
sionsvergabe im Bereich der Sportwetten verhindert 
eine Kanalisierung des Spieltriebs in überwachte 
Bahnen, sie treibt Spielwillige in den Grau- und 
Schwarzmarkt. 

Wir brauchen also dringend einen Neustart in der 
deutschen Glücksspielregulierung.  
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Lud-
wig Hartmann, Thomas Mütze, Thomas Gehring, Ulrike Gote, 
Verena Osgyan, Katharina Schulze, Markus Ganserer, Dr. Christi-
an Magerl, Gisela Sengl, Claudia Stamm, Rosi Steinberger, Martin 
Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/7553 

Glücksspielmarkt neu regulieren - Spielerschutz gewährleisten - 
praxistaugliches Vergabeverfahren für Sportwettenkonzessionen 
einführen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer
Abg. Thomas Mütze
Abg. Andreas Lorenz
Abg. Volkmar Halbleib
Abg. Bernhard Pohl



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Wir kommen zum dritten Dringlichkeitsantrag

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann,

Thomas Mütze u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Glücksspielmarkt neu regulieren - Spielerschutz gewährleisten -

praxistaugliches Vergabeverfahren für Sportwettenkonzessionen einführen

(Drs. 17/7553)

Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist Kollege Mütze. Bitte sehr.

Thomas Mütze (GRÜNE): Herr Präsident, vielen Dank. - Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen, von der großen Europapolitik zurück in die Niederungen der deutschen Politik.

Der aufgerufene Dringlichkeitsantrag hat aber auch etwas mit Europa zu tun. Vielleicht

bleibt die eine oder der andere daher trotzdem anwesend.

Der Glücksspielstaatsvertrag ist gescheitert. Wenn es noch eines Beweises bedurft

hätte, dann ist das Pilotschreiben der EU-Kommission genau dieser. Was haben Sie,

die Staatsregierung, zusammen mit 15 anderen Landesregierungen nicht alles ver-

sprochen – uns und sich selbst versprochen – im Zusammenhang mit dem Glücks-

spieländerungsstaatsvertrag von 2012: mehr Jugendschutz, mehr Spielerschutz, ein

vollständiges Verbot von Online-Casinos und Pokerspielen, Bekämpfung der Spiel-

sucht, Bekämpfung des Schwarzmarktes und, und, und. Was ist daraus geworden? –

Nichts! Jetzt endlich reagiert die EU-Kommission, und zwar mit der Androhung eines

Vertragsverletzungsverfahrens. Kein Wunder! - Nichts von dem, was Sie uns verspro-

chen haben, was Sie sich selbst versprochen haben, ist wahr geworden.

Erster Vorwurf: Dieser Glücksspielstaatsvertrag ist nicht rechtskonform. Dass er in be-

stimmten Bereichen schon durch das höchste europäische Gericht für nichtig erklärt

worden ist, will ich jetzt gar nicht anführen. Die Frage lautet doch: Warum gibt es

immer noch kein kohärentes – das bedeutet: gleiches – Spiel für alle Spielangebote in

Deutschland? Warum gibt es bei den Sportwetten ein Monopol, obwohl der EU-Ge-

Protokollauszug
50. Plenum, 16.07.2015 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/www/x/-/www/441.htm/-/papp/Suche_Dokumente/http://www.bayern.landtag.de//www/dokumente.suche.maske.jsp?DOKUMENT_INTEGER_WAHLPERIODE=17&DOKUMENT_DOKUMENTNR=7553&DOKUMENT_INTEGER_DATE_FLAG=2&DOKUMENT_EINFACHE_SORTIERUNG=1&BUTTONSCHLAGWORT=Suche+starten
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/www/x/-/www/441.htm/-/papp/Suche_Dokumente/http://www.bayern.landtag.de//www/dokumente.suche.maske.jsp?DOKUMENT_INTEGER_WAHLPERIODE=17&DOKUMENT_DOKUMENTNR=7553&DOKUMENT_INTEGER_DATE_FLAG=2&DOKUMENT_EINFACHE_SORTIERUNG=1&BUTTONSCHLAGWORT=Suche+starten
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000279.html


richtshof dies verboten hat? Warum gibt es ein Verbot bei Online-Casinos und Poker,

während dieselben Spiele in Spielhallen selbstverständlich erlaubt sind?

Zweiter Vorwurf: Es gibt keine funktionierende Lizensierung. Seit drei Jahren liegt das

Verfahren zur Lizensierung bei Sportwetten auf Eis. Sie tun nichts dafür oder dage-

gen. Die Verwaltung blockiert jede Veränderung, jede Reaktion. Seit drei Jahren glot-

zen alle auf die Gerichtsentscheidungen. Vier Verfahren stehen noch zur Entschei-

dung aus. – Niemand handelt. Gleichzeitig lassen Sie zu, dass 90 % der angebotenen

Spiele im Internet illegal sind.

Außerdem verweise ich auf die in den Städten wie die Pilze aus dem Boden wachsen-

den Sportwetten-Büros; die Kolleginnen und Kollegen werden diese sicher auch be-

merken. Ich nenne hier einmal Tipico als ein Beispiel; es gibt aber noch sehr viele an-

dere. Sie wachsen aus dem Boden wie die Pilze, sind aber illegal. Sie haben keine

Lizenz, sie werden aber nicht in irgendeiner Weise belangt. In diese Richtung wird

nichts unternommen; man schaut einfach zu.

Dritter Vorwurf: Sie haben Online-Casino-Spiele und Poker im Internet verboten.

Gleichzeitig belief sich im Jahr 2013 der geschätzte Umsatz in diesem Bereich auf

dem Schwarzmarkt auf 17 Milliarden Euro.Was tun Sie dagegen? - Nichts, nichts. Wie

schützen Sie die Jugendlichen im Internet vor dem eben nicht regulierten Spiel? Wie

schützen Sie die Spielsüchtigen? Was haben Sie seit Bestehen des Glücksspielstaats-

vertrages, seit 2008, für den Spielerschutz unternommen? - Nichts. Deswegen ist es

nur folgerichtig und kein Wunder, dass die EU jetzt die Geduld mit Ihnen verliert und

sich das nicht mehr bieten lässt. Herr Staatssekretär, ich bin gespannt auf Ihre Ant-

wort. Ein Glücksspielstaatsvertrag, der seinen Aufgaben nicht gerecht wird. Kohären-

tes Spiel, sicheres, eingeschränktes Spielangebot, Jugendschutz, Spielerschutz – das

alles ist von Ihnen versprochen worden. Nichts wurde davon eingehalten. Der Glücks-

spielstaatsvertrag ist das Papier nicht wert, auf dem er steht.

(Beifall bei den GRÜNEN und den FREIEN WÄHLERN)
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Die EU-Kommission will nun bis zum 7. September Antworten von Ihnen haben. Wir

wollen diese auch, und wir wollen sie im Landtag von Ihnen haben. Wir wollen wissen,

wie Sie reagieren wollen, wie Sie die Blockade, die gerade mit diesem Glücksspiel-

staatsvertrag besteht, auflösen wollen. Wir wollen nicht wissen, wie Sie weiterhin

Jahre ins Land ziehen lassen, ohne dass hier eine Reaktion vonseiten der Staatsre-

gierung erfolgt. Wir wollen ein neues, ein funktionierendes, ein rechtssicheres und

spielerschützendes Glücksspiel in Deutschland!

(Beifall bei den GRÜNEN und den FREIEN WÄHLERN)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön. – Kollege Lorenz für die CSU-Frak-

tion. Bitte schön, Sie haben das Wort.

Andreas Lorenz (CSU): (Vom Redner nicht autorisiert) Herr Präsident, sehr geehrte

Damen und Herren, werte Kollegen! Der Bayerische Landtag hat in Form des Haus-

haltsausschusses im Juni Folgendes beschlossen, und zwar einstimmig auf einen An-

trag von Ihnen, Herr Mütze, hin:

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag über den aktuellen Stand der

Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags in Bezug auf das Konzessionsverfah-

ren für Sportwetten, die Zusammenarbeit der Länder und das Vorgehen gegen

unerlaubte Angebote zu berichten und dabei insbesondere auf folgende Punkte

einzugehen:

Ich nenne jetzt die vier Punkte.

gerichtliche Prüfung des Konzessionsvertrags, Verfahren und Funktion des

Glückspielkollegiums, Einnahmen des Freistaates Bayern aus der Besteuerung

von Sportwetten und erwartete Änderung nach Erteilung der Konzessionen, Eva-

luierung des Staatsvertrages, insbesondere der §§ 4a bis 4e, 9a und 10, Experi-

mentierklausel für Sportwetten.
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Der Rechtsausschuss des Bayerischen Landtags hat am 9. Juli diesen Beschluss in

der geänderten Fassung einstimmig übernommen, und es ist noch nicht einmal ein

endgültiger Beschluss im Plenum des Bayerischen Landtags erfolgt. Vermutlich wird

dies am nächsten Dienstag oder Mittwoch der Fall sein. Ich sage es jetzt einmal so:

Wenn mich ein Thema brennend interessiert und ich Fragen stelle, dann warte ich

grundsätzlich erst einmal die Beantwortung meiner Fragen ab, bewerte dann die Er-

gebnisse und mache dann eventuell Gesetzesinitiativen oder Sonstiges. Aber Sie tun

Folgendes: Sie stellen Fragen, die absolut berechtigt sind und die mich natürlich auch

interessieren – das haben wir ja auch einstimmig unterstützt –, und kommen dann,

bevor überhaupt die Berichte über die Fragen, die von Ihnen selbst aufgeworfen wor-

den sind, abgewartet werden, bereits mit einer Forderung nach Reform oder Erweite-

rung des Glücksspielstaatsvertrages.

Das zeigt doch, dass Sie eigentlich überhaupt kein Interesse an einer Prüfung bzw.

Bewertung der Fragen haben. Sie haben Ihre Entscheidung quasi schon getroffen,

haben aber keinen konkreten Vorschlag. Ich habe auch keinen konkreten Vorschlag

von Ihnen gesehen, wie Sie das jetzt umsetzen wollen. Sie schreiben beispielsweise

in Ihrem Antrag, das Neue sei ein sogenanntes Pilotverfahren. Also, davon hat es im

Bereich des Glücksspielstaatsvertrages bereits fünf gegeben. Drei davon sind bereits

endgültig abgeschlossen, zwei weitere sind noch offen und keines dieser "Pilotverfah-

ren" hat zu weiteren Maßnahmen geführt. Es ist ein ganz normales, ich sage einmal,

informelles Verfahren zwischen der EU-Kommission und den Regierungen, wenn es

Petitionen, Beschwerden oder Nachfragen gibt, dass man sich sozusagen auf staatli-

cher Ebene über die jeweiligen Punkte informiert und dann auch Fragen bekommt.

Diese Fragen interessieren uns natürlich auch brennend.

Der Vertreter des Staatsministeriums hat mitgeteilt, dass unverzüglich nach der Som-

merpause ein entsprechender Bericht erfolgen wird; aber so, wie Sie dies jetzt ma-

chen, zeigt das, dass es Ihnen eigentlich nicht um eine Lösung des Problems geht,
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sondern dass Sie einfach nur schnell mit einem Antrag herausgehen und das Thema

besetzen wollen.

Sie schreiben beispielsweise in Ihrem Antrag: "Hintergrund ist neben dem nicht durch-

setzbaren Verbot von Online-Casino- und Pokerspielen …" Ich sehe das etwas an-

ders. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Wir müssen uns natürlich überlegen, wie

wir das umsetzen können. Wir können nicht das Spielen verbieten, aber wir können

auf jeden Fall bei den Auszahlungen von Geldern, bei den Geldströmen ansetzen.

Möglicherweise muss auch noch mehr getan werden. Es muss sogar ganz sicher

mehr getan werden; aber dass man dann einfach sagt, weil etwas schwierig zu kon-

trollieren ist, geben wir es gleich auf – das sehe ich ganz anders. Wenn nachgesteuert

werden muss – und ich denke, es muss auf jeden Fall nachgesteuert werden, um das

zu unterbinden -, dann werden wir das tun, genauso bei den Sportwetten.

Sie sagen, das System mit der Anzahl der Lizenzierungen habe sich nicht bewährt.

Das kann sein, dabei gebe ich Ihnen sogar in Teilen recht. Aber dann machen wir viel-

leicht eine qualitative Bewertung von Sportwettenanbietern. Man hat halt versucht, das

über die Zahl zu regulieren, indem man unseriöse Anbieter herausnimmt. Dagegen

wurde geklagt. Ich sage es jetzt einmal so: Ob das jetzt 18, 20 oder 22 sind, ist mir

persönlich relativ egal. Es müssen gewisse qualitative Anforderungen an Sportwette-

nanbieter – Sicherheit der Spieleinsätze, Ausschluss von Betrug usw. – gewährleistet

sein, und es kann sein, dass es vielleicht auch zu einer gewissen Neudefinition der

Kriterien kommt. Aber grundsätzlich ist es immer schlecht, wenn man vermeintliche

Antworten – funktionierende Lösungsvorschläge haben Sie nicht – einfach vorweg-

nimmt.

Wir glauben, dass das zum derzeitigen Zeitpunkt der falsche Antrag ist. Lassen Sie

uns den Bericht des Staatsministeriums abwarten, dann schauen wir gemeinsam, wel-

che Schlüsse eventuell zu ziehen sind. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CSU)
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Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Bleiben Sie bitte noch kurz hier. Es gibt eine Zwi-

schenbemerkung des Kollegen Mütze, bitte schön.

Thomas Mütze (GRÜNE): Herr Kollege Lorenz, ich habe damit gerechnet, dass Sie

zu unserem Berichtsantrag im Haushaltsausschuss etwas anmerken und fragen: Ja,

was wollt ihr denn jetzt?

Andreas Lorenz (CSU): Genau. So ist es.

Thomas Mütze (GRÜNE): Der Punkt ist nur der, Herr Kollege: Unser Antrag ist vier

Wochen alt, das Schreiben der EU-Kommission ist von letzter Woche. In dem Schrei-

ben der EU-Kommission wird um Antwort bis zum 7. September 2015 gebeten. Es

heißt sogar: Welche Schritte werden die deutschen Behörden unternehmen, um das

unionsrechtswidrige Sportwettenmonopol unverzüglich zu beenden? - Das heißt also:

schnell. Wenn ich an die Dauer der Beantwortung denke und die Sitzungspause des

Landtags berücksichtige, dann weiß ich, dass wir im Haushaltsausschuss des Land-

tags Ende September/Anfang Oktober wieder zusammentreten. Das bedeutet, der Be-

richt kommt zu spät. Am 7. September muss der Bericht von Bayern auf dem Tisch

liegen.

Deswegen stellen wir heute den Dringlichkeitsantrag und wollen eine Aussage dazu

haben, wie es denn aussieht, welche Wege Bayern zukünftig gehen will. Das ist die

Frage.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Andreas Lorenz (CSU): Zunächst einmal darf ich Sie davon in Kenntnis setzen, dass

das zuständige Bundeswirtschaftsministerium zur Beantwortung der Fragen um Frist-

verlängerung bis Ende des Monats September gebeten hat. Die Stellungnahme der

Länder wird Anfang September erfolgen, und sie wird in die Stellungnahme des Bun-

deswirtschaftsministeriums einfließen. Ich finde es hervorragend, wenn wir uns dann

Mitte Oktober mit diesem Thema befassen; denn dann haben wir schon fundierte Ant-
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worten. Dann mutmaßen wir nicht, dann spekulieren wir nicht, sondern dann haben

wir eine fundierte Antwort der Bundesländer und eine Stellungnahme des Bundeswirt-

schaftsministeriums. Dann können wir uns mit diesem Thema sachgerecht beschäfti-

gen. Im Endeffekt läuft es also auf das Gleiche hinaus. Wir werden uns so oder so im

Oktober mit diesem Thema befassen. Es gibt einen beschlossenen Berichtsantrag. Ich

gehe davon aus, dass der Bericht im Oktober behandelt wird. Dann werden wir sehen,

was zu tun ist.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Kollege Halbleib für die SPD-Fraktion. Bitte sehr.

Volkmar Halbleib (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Hinblick

auf die Zeit darf ich zum Dringlichkeitsantrag der GRÜNEN fünf Punkte anführen.

Erstens. Ich glaube, wir sind uns über die Ziele einig, die mithilfe des Glücksspiels-

taatsvertrages erreicht werden sollen. Wir wollen die ausufernde Glücksspielsucht

durch Regulierung eindämmen. Wir wollen Spieler- und Jugendschutz betreiben und

ihn nach vorne bringen. Wir wollen die Bekämpfung der Spielsucht. Ich glaube, darü-

ber sind wir uns einig.

Zweitens. Die SPD-Fraktion empfindet die heutige Situation tatsächlich als unbefriedi-

gend. Der Glücksspielstaatsvertrag von 2012 ist gerade im Bereich der Sportwetten

definitiv nicht umgesetzt. Wir haben zwei Urteile; das letzte stammt vom Verwaltungs-

gericht Wiesbaden. Die Konzessionsvergabe unter Federführung des Landes Hessen

ist im Prinzip gescheitert; sie ist zumindest massiv ins Stocken geraten.

Drittens. Bei der Gesamtsituation stellt sich im Landtag schon eine Frage. Wir haben

einen Berichtsantrag der Fraktion der GRÜNEN, der berechtigterweise eingereicht

worden ist. Wir haben – der Kollege hat dies schon erwähnt – erst letzte Woche im

Verfassungsausschuss darüber beraten. Das Staatsministerium des Innern hat im

Haushaltsausschuss am 9. Juni eindeutig erklärt, dass unmittelbar nach der Sommer-
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pause ein Bericht kommt. Ich meine, wir sollten diesen Bericht abwarten. Ich meine,

auch die Stellungnahme der Staatsregierung im Rahmen des EU-Verfahrens werden

wir alle eins zu eins in den Fraktionen erhalten. Wir werden dann sehen, ob und gege-

benenfalls was am Glücksspielstaatsvertrag zu ändern ist.

Viertens. Es ist richtig, dass die EU Ende Juni ein Verfahren zur Überprüfung der

Glücksspielgesetzgebung in Deutschland eingeleitet und um Stellungnahme gebeten

hat. Hier ist schon erwähnt worden, dass die Fristen etwas länger sind als ursprünglich

von der EU gefordert. Ich darf aber die Frage stellen, ob es die Aufgabe des Bayeri-

schen Landtages oder überhaupt der deutschen Politik ist, auf jedes Stöckchen, das

die EU hinhält, in jeder Hinsicht sofort zu reagieren. Das will ich infrage stellen; denn

was will die EU? – Sie will doch nicht die Glücksspielregulierung so, wie wir sie verste-

hen und wie wir sie wollen, sondern sie will Liberalisierung und Freiheit für Märkte

haben. Das ist doch die Richtschnur der EU. Ich wage zumindest ein deutliches Fra-

gezeichen anzubringen, ob wir uns dieser uneingeschränkt und sofort beugen sollten.

(Beifall bei der SPD)

Fünftens. Ich glaube deswegen, dass es sinnvoll ist, die Reihenfolge so beizubehal-

ten, wie wir sie befürworten, nämlich einen Bericht und die Stellungnahme der Staats-

regierung zu dem Petitum der EU zu erhalten und dann klar und konkret über die Kon-

sequenzen nachzudenken, diese dann zu Papier zu bringen, zu beschließen und auch

umzusetzen.

Deswegen glauben wir, dass der Dringlichkeitsantrag zum jetzigen Zeitpunkt überflüs-

sig ist. Nachdem es sich aber um einen Dringlichkeitsantrag handelt, der ein ernstes

und wichtiges Thema betrifft, werden wir uns enthalten, um die weiteren Gespräche,

die in den Ausschüssen stattfinden müssen und in denen es um die Haltung gehen

wird, die wir dann einnehmen müssen, auch interfraktionell auf einem guten Funda-

ment zu führen.

(Beifall bei der SPD)
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Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Vielen Dank, Herr Kollege Halbleib. Für die Frak-

tion der FREIEN WÄHLER hat Kollege Pohl das Wort. Bitte schön.

Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Herr Präsident,

liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Dringlichkeitsantrag der GRÜNEN ist inhaltlich in

Ordnung, hat viel Nachdenkenswertes und viel Begrüßenswertes, allerdings ist er in

formeller Hinsicht zum falschen Zeitpunkt gestellt und damit nicht zustimmungsfähig.

Auch wir werden uns bei der Abstimmung über diesen Dringlichkeitsantrag enthalten.

Kollege Halbleib und auch Kollege Lorenz haben schon zur Recht gesagt: Momentan

ist ein Berichtsantrag auf dem Weg. Diesem Berichtsantrag wird zugestimmt werden.

Wir werden im Herbst den von den GRÜNEN gewünschten Bericht erhalten.

Herr Kollege Mütze, Sie sagen, der Freistaat Bayern, die Bayerische Staatsregierung

solle bis zum 7. September 2015 unter Beachtung der von Ihnen gemachten Vorga-

ben einen neuen Glücksspielstaatsvertrag aushandeln. Das ist reichlich blauäugig.

Das ist sicherlich nicht realistisch und nicht zu erwarten. Ich stimme dem Kollegen

Halbleib auch hier zu: Ich glaube nicht, dass wir ein Vertragsverletzungsverfahren ris-

kieren, wenn wir am 7. September nicht Gewehr bei Fuß stehen.

Inhaltlich muss ich allerdings sagen, dass ich sehr bei Ihnen bin. Dieser Glücksspiel-

staatsvertrag ist in weiten Teilen gescheitert, hat das, was er eigentlich zum Ziel hatte,

unvollkommen bis gar nicht erfüllt und untaugliche Mittel gewählt. Wir haben in der

letzten Legislaturperiode umfangreiche Debatten hierüber geführt. Wir, die Fraktion

der FREIEN WÄHLER, haben, was Spielhallen betrifft, ein komplett anderes Konzept

vorgelegt, nämlich mit baurechtlichen Vorgaben, mit der Möglichkeit für die Kommu-

nen, Konzentrationsflächen in Städten, in Gemeinden zu schaffen, wo Spielhallen und

derartige Lokalitäten zulässig sind, während sie in anderen Bereichen konsequent

nicht zulässig sind. Im Glücksspielstaatsvertrag sind wir diesem Konzept leider nicht

gefolgt, sondern haben Abstandsflächen geschaffen, mit der Folge, dass die Flut der

Spielhallen weiter zunimmt.
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Was die Sportwetten betrifft, haben wir ein völlig untaugliches Konzept – das Verwal-

tungsgericht Wiesbaden hat dies bestätigt – mit der Konsequenz, dass wir einen grau-

en Markt haben, dass zum Teil Anzeigen laufen, dass zum Teil Strafverfahren laufen,

die auf Jahre hinaus bis zu einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ausge-

setzt sind, dass also keine Rechtssicherheit besteht. Unternehmer werden teilweise

kriminalisiert. Teilweise lässt man es aber auch zu, dass merkwürdige Gestalten ohne

jede staatliche Aufsicht in diesem Bereich tätig sind. Das kann uns doch nicht gefallen;

das kann doch nicht richtig sein. Von daher ist die Initiative der GRÜNEN begrüßens-

wert.

Ich sage ein Letztes. Ich sehe positive Ansätze. In der letzten Legislaturperiode war

das noch nicht unbedingt so. Zur doch etwas scheinheiligen Unterscheidung zwischen

dem guten staatlichen Glücksspiel, bei dem wir uns darum kümmern müssen, dass in

Kasinos noch bessere Automaten stehen, damit die Leute noch mehr Geld verspielen,

und dem bösen privaten Glücksspiel muss ich sagen, dass der Europäische Gerichts-

hof angesichts dieser Art von Doppelmoral zu Recht den Zeigefinger erhebt. Auch wir

sind der Meinung, dass wir einen effektiven Spielerschutz brauchen, einen effektiven

Schutz vor Suchtgefahren, aber auch ein kanalisiertes Glücksspiel auf legaler Basis.

Wir sollten uns in aller Ruhe zusammensetzen und ein tragfähiges Konzept entwi-

ckeln, aber zunächst einmal den Bericht abwarten. Wir werden uns bei der Abstim-

mung über diesen Antrag enthalten.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön. - Nachdem keine weiteren Wort-

meldungen vorliegen, ist damit die Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstim-

mung.

Wer dem Dringlichkeitsantrag der GRÜNEN auf Drucksache 17/7553 seine Zustim-

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – BÜNDNIS 90/
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DIE GRÜNEN. Gegenstimmen bitte! – CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen? – SPD und

FREIE WÄHLER. Damit ist der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

Ich gebe das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Dringlichkeitsantrag der

Abgeordneten Aiwanger, Streibl, Muthmann und anderer und Fraktion (FREIE WÄH-

LER) betreffend "Kein drittes Hilfspaket für Griechenland: Für einen fairen und ehrli-

chen Umgang mit dem bayerischen Steuerzahler und dem griechischen Hilfsbedarf"

auf der Drucksache 17/7552 bekannt. Mit Ja haben 15, mit Nein 124 Kolleginnen und

Kollegen gestimmt. Es gab 6 Stimmenthaltungen. Damit ist der Dringlichkeitsantrag

abgelehnt.

(Anm.: Abg. Dr. Karl Vetter konnte lt. eigener Aussage an der namentlichen Abstim-

mung nicht teilnehmen, weil der Aufruf zur Abstimmung nicht hörbar war.)

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)
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